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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

DKG zum Sicherstellungszuschlag  
 
Sicherstellungszuschläge helfen  
Geburtsabteilungen nicht  
 
Berlin, 19. April 2018 – Zum Beschluss im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA), Geburtsabteilungen von Krankenhäusern in die 
Regelungen des Sicherstellungzuschlages einzubeziehen, erklärt Georg 
Baum, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) heute in Berlin:  
 
„Durch den Beschluss wird die Schließung von Geburtsabteilungen infolge 
unzureichender Kostendeckung über die Fallpauschalenfinanzierung in 
keinster Weise gestoppt. Krankenhäuser mit Geburtsabteilungen unter 
500 Geburten im Jahr können die Kosten aus der Refinanzierung über die 
Fallpauschalen nicht decken. Dies liegt daran, dass die Fallpauschalen 
Durchschnittspreise sind. Die Kosten von Krankenhäusern mit einer 
höheren Zahl sind niedriger. Der Schnittpunkt liegt etwa bei 500 Geburten. 
Wer weniger hat, macht automatisch Verluste mit der Geburtsabteilung, 
was zu Schließungen führt. Dies hätte durch den Sicherstellungszuschlag 
repariert werden können.  
 
Die im G-BA nunmehr festgelegten Bedingungen zur Geltendmachung 
des Sicherstellungszuschlages sind derart restriktiv, dass deutschlandweit 
voraussichtlich keine fünf Kliniken mit den Krankenkassen einen 
Sicherstellungszuschlag werden erreichen können.  
 
So wurde z.B. festgelegt, dass nur Krankenhäuser in einem 
Unterbesiedlungsgebiet mit maximal 20 Frauen im gebärfähigen Alter pro 
km² den Sicherstellungszuschlag beantragen können. Dieses Maß führt 
dazu, dass der Sicherstellungzuschlag für Geburten in nur ganz wenigen 
Regionen von Relevanz sein kann. Belegabteilungen werden gänzlich 
ausgeschlossen.  
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Mit einer Vielzahl weiterer Kriterien wird das Instrument des 
Sicherstellungszuschlages an die Wand gefahren. Die DKG appelliert an 
den Gesetzgeber, für die Sicherstellung der Geburtsabteilungen eine 
gesonderte Regelung zu treffen. Alle Geburtsabteilungen, die aufgrund 
der systematischen Unterfinanzierung über das Fallpauschalensystem in 
finanzielle Schwierigkeiten kommen, müssen das Recht haben, einen 
Zuschlag mit den Krankenkassen zu vereinbaren.“ 
 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist der Dachverband der Krankenhausträger in 
Deutschland. Sie vertritt die Interessen der 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 
Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben 
wahr. Die 1.951 Krankenhäuser versorgen jährlich 19,5 Millionen stationäre Patienten und rund 20 
Millionen ambulante Behandlungsfälle mit 1,2 Millionen Mitarbeitern. Bei 97 Milliarden Euro 
Jahresumsatz in deutschen Krankenhäusern handelt die DKG für einen maßgeblichen 
Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen. 
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